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1. Anlass und Ziel der Änderung 
 
 

 
rechtskräftiger Flächennutzungsplan o.M.  
mit den Bereichen Bergenlüsse und Wank / Kolbenberg 
 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Oberammergau wurde im Jahr 1980 
rechtskräftig und bisher fünf Mal geändert.  
 
Verschiedene Entwicklungen im Norden und Südwesten des Gemeindegebie-
tes erfordern nun eine sechste Änderung des Flächennutzungsplans: 
 
1. Im Bereich Bergenlüsse im Norden soll auf einer Konversionsfläche 

(ehemalige Hausmülldeponie) ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
Freiflächenphotovoltaik ausgewiesen werden.  

 
2. Im Bereich Wank / Kolbenberg im Südwesten sollen öffentliche Park-

platzflächen sowie verschiedene Sondergebiete mit den Zweckbestimmun-
gen Tourismus / Liftanlagen, Tourismus / Büro, Indoorsportanlage, Hotel, 
Freiflächenphotovoltaik und Parkplatz-Freiflächenphotovoltaik ausgewie-
sen werden. 

 
Um die planungsrechtlichen Grundlagen hierfür zu schaffen, hat der Gemein-
derat beschlossen, den Flächennutzungsplan zum sechsten Mal zu ändern. 
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2. Bereich Bergenlüsse 
 
2.1  Luftbild / rechtskräftiger Flächennutzungsplan 
 
 Der Bereich der ehemaligen Hausmülldeponie befindet sich in weit einsehba-

rem Wiesengelände und wurde nach Nutzungsaufgabe vollständig renaturiert. 
Seit dem Jahr 1990 wurden Maßnahmen umgesetzt, um eine einschürige 
dichtrasige Magerrasenwiese entstehen zu lassen. Eingegrünt ist die Fläche 
mit relativ dichtem Baumbestand.  

 

 
Luftbild Bereich Bergenlüsse 
(© Digitales Orthophoto der Bayer. Vermessungsverwaltung, o.M.) 

 

 
rechtskräftiger Flächennutzungsplan o.M., mit dem Bereich Bergenlüsse 
 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist die Fläche als Fläche für Aufschüt-
tungen und Fläche für die Abfallentsorgung dargestellt. 
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2.2  Alternativstandorte 
 

Im Rahmen einer Potentialanalyse für Freiflächenphotovoltaikanlagen im Ge-
meindegebiet von Oberammergau der Energiewende Oberland im Dezember 
2022 wurde die Fläche als geeigneter Standort eingestuft. Die Fläche ist frei 
von Biotopen, FFH-Gebieten oder Überschwemmungsgebieten, ist bereits ein-
gegrünt, als Konversionsfläche nicht für die Landwirtschaft relevant und liegt 
unmittelbar an der Stromleitung. Entscheidend bei der Abwägung war aber, 
dass sich die Fläche im Eigentum der Gemeinde befindet, die hier unabhängig 
und schnell tätig werden kann. 
 
Der Gemeinde ist die landschaftlich einsehbare Lage umgeben von Biotopen 
und FFH-Gebieten bewusst, die durch die bestehende Eingrünung etwas rela-
tiviert wird. In der Abwägung zwischen landwirtschaftlich wertvollen Böden, 
landschaftlicher Einsehbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Handlungsspielraum hat 
sich der Gemeinderat dazu entschlossen, diese Fläche für Freiflächenphotovol-
taik zu entwickeln. 
 
Die Entscheidung wird vor dem Hintergrund der besonderen Dringlichkeit des 
Ausbaus erneuerbarer Energien getroffen. Seit dem 29. Juli 2022 greift die Re-
gelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz, dass die erneuerbaren Energien im 
überwiegenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit die-
nen. Damit haben sie bei Abwägungsentscheidungen Vorrang vor anderen In-
teressen. 
 

  
Ausschnitt Potentialanalyse Freiflächenphotovoltaik, o.M. 
 
 



Gemeinde Oberammergau Flächennutzungsplan, 6. Änderung vom 21.06.2023 Seite 5 von 10 
 

2.3  Vorgenommene Planänderung 
 
Der Geltungsbereich des Sondergebietes Freiflächenphotovoltaik im Bereich 
Bergenlüsse hat eine Größe von ca. 3,71 ha und umfasst die Grundstücke mit 
den Flurnummern 1898, 1899 und Teilflächen der Flurnummern 1900, 1901, 
1902 1903 und 1904.  
 
Ein Teil der Fläche ist Baum bestanden. 
 
Teilflächen befinden sich im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
HQ 100.  
 

 
Ausschnitt 6. FNP-Änderung, Bereich Bergenlüsse, o.M. 
 
 

2.4  Natur und Landschaft 
 
Die vor über 30 Jahren renaturierte Deponie weist heute eine extensiv ge-
pflegte, artenreiche Wiese auf. Im Vergleich zu den bodenständigen artenrei-
chen Grünländern im Umfeld sollte die Wertigkeit jedoch aufgrund des künstli-
chen Standortes über Deponieablagerungen niedriger angesetzt werden. Eine 
Ausgleichbarkeit ist im vorliegenden Fall gegeben.  
Der Eingriff in das Landschaftsbild ist in der dreidimensionalen Landschaft 
Oberammergaus aus diversen Blickwinkeln wahrnehmbar, wobei die vorhande-
nen umgebenden Gehölzstrukturen zumindest aus dem Talraum die Einseh-
barkeit mindern.  
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3. Bereich Wank / Kolbenberg 
 
3.1  Luftbild / rechtskräftiger Flächennutzungsplan 
 

Der Bereich Wank / Kolbenberg befindet sich westlich der Bundesstraße B 23 
und erstreckt sich von Süden von der Talstation des Kolbenliftes über die Park-
plätze, die Wanklifte bis zur Gemeindegebietsgrenze nach Norden. 
Die Flächen sind großenteils bereits touristisch genutzt. Im Luftbild ablesbar 
sind die Parkplätze der Liftanlagen und die Stationen der Kolben- und Wanklifte. 
 

 
Luftbild Bereich Wank / Kolbenberg 
(© Digitales Orthophoto der Bayer. Vermessungsverwaltung, o.M.) 

 

 
rechtskräftiger Flächennutzungsplan o.M., mit dem Bereich Wank / Kolbenberg 
 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan befindet sich der Änderungsbereich im 
Außenbereich und ist als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 
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3.2  Alternativstandorte 

 
Bei den touristischen Ausweisungen zu den Liftanlagen gibt es keine Alterna-
tive, da sie entweder den Bestand festschreiben, die Gebiete an die bestehen-
den Nutzungen anknüpfen oder diese erweitern.  
 
Auch das Sondergebiet für ein Hotel sollte mit der bestehenden touristischen 
Infrastruktur direkt verbunden sein und ist daher nach Meinung des Gemeinde-
rates alternativlos. 
 
Im Rahmen der Potentialanalyse für Freiflächenphotovoltaikanlagen im Ge-
meindegebiet von Oberammergau der Energiewende Oberland im Dezember 
2022 wurden auch die Flächen im Bereich Wank / Kolbenberg als geeignete 
Standorte eingestuft. Die Flächen werden teilweise von Biotopen oder Baum-
bestand gegliedert, die erhalten bleiben sollen. Darüber hinaus befinden sie 
sich im 500 m-Korridor der Bahnlinie und sind vor der Förderkulisse des EEG 
2023 interessant.  
 
Ein Teil der Flächen befindet sich im Eigentum der Betreibergesellschaft der 
Liftanlagen und soll zu deren Energiebedarf beitragen. Zwei weitere Flächen 
gehören der Gemeinde. Auf einer dieser Flächen könnte ein neuer, zusätzlich 
benötigter Parkplatz mit Freiflächenphotovoltaik kombiniert werden. 
 

  
Ausschnitt Potentialanalyse Freiflächenphotovoltaik, o.M: 
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3.3  Vorgenommene Planänderung 

 
1. Die vorhandenen und im Luftbild ablesbaren Parkplätze auf den Grundstü-

cken mit den Flurnummern 2295, 2295/2, 2296, 2298, 2300, 2359 wurden 
als Flächen für öffentliche Parkplätze in einer Größe von 1,15 ha und 0,86 
ha ausgewiesen. Sie werden durch den Steckenbergbach, Fl.Nr. 2358 ge-
teilt. 

 
2. Östlich anschließend möchte die Gemeinde auf den Grundstücken mit den 

Flurnummern 2387 und 2389/1 einen öffentlichen Parkplatz in einer Größe 
von 0,38 ha anlegen und diesen mit einer Photovotaikanlage überdachen. 
Die Fläche wird als Sondergebiet Parkplatz-Freiflächenphotovoltaik darge-
stellt. 

 
3. Die Ausweisung eines Sondergebietes Tourismus / Liftanlagen auf den 

Grundstücken mit den Flurnummern 2383/1, 2386/2 (unterteil von Teilflä-
chen des Baches mit der Flurnummer 2388/5) mit einer Größe von 1,03 ha 
im Bereich der Kolbenlifttalstation entspricht der tatsächlichen Nutzung vor 
Ort. 

 
4. Daran anschließend soll mit der Ausweisung eines Sondergebietes Indoor-

sportanlage auf den Grundstücken mit den Flurnummern 2360 und 2361 
(Teilfläche) die Möglichkeit geschaffen werden, das touristische Angebot 
ganzjährig zu erweitern. Das Sondergebiet hat eine Größe von ca. 1,00 ha. 
Biototopflächen und Baumbestand bleiben erhalten. 

 
5. Die Flächen der Grundstücke mit den Flurnummern 2382, 2383 und 2386/2 

nach Osten werden in einer Größe von 1,87 ha als Sondergebiet Hotel dar-
gestellt. Konkrete Planungen existieren nicht. Eine Hotelnutzung erscheint 
als sinnvolle Ergänzung der touristischen Infrastruktur am Kolbenberg. 

 
6. Die bestehenden Liftstationen der Wanklifte und deren Abfahrt nach Norden 

auf Flächen der Flurnummern 2301, 2304, 2305, 2312 wurden als Sonder-
gebiet Tourismus / Liftanlagen dargestellt. Die Ausweisung in einer Größe 
von 1,37 ha stellt den Bestand dar. 

 
7. Nördlich anschließend soll auf Teilflächen der Flurnummern 2301 und 2304 

die Möglichkeit für ein Sondergebiet Tourismus / Büro mit einer Größe von 
0,39 ha für einen Tourismus affinen Betrieb geschaffen werden.  

 
8. Von den Wankliften, Bundesstraße B 23 bis zur nördlichen Gemeindegebie-

tesgrenze werden Sondergebiete Freiflächenphotovoltaik in einer Gesamt-
größe von 4,43 ha dargestellt. Biotopflächen und Baumbestand werden 
selbstverständlich erhalten. Genaueres regelt die folgende verbindliche 
Bauleitplanung. Das Sondergebiet umfasst die Grundstücke mit den Flur-
nummern 2305, 2306, 2309, 2319 und Teilfläche der Flurnummern 2311, 
2316, 2318, 2321, 2303. 
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Ausschnitt 6. FNP-Änderung, Bereich Wank / Kolbenberg, o.M. 

 
Teilflächen befinden sich im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
HQ 100 des Kolbenbaches.  

 
 
3.4  Natur und Landschaft 

 
Die Ausweisungen 1 und 3 betreffen bereits bestehende Parkplatzflächen und 
Touristische Einrichtungen. Die Flächen 2, 5, 6 und 7 sind im Bestand als eher 
intensiv genutzte, artenärmere Grünlandflächen ausgebildet. Bereich 4 weist im 
Bestand überwiegend eine ruderalisierte Hochstaudenflur auf. Bereich 8 mit ge-
planter Freiflächen-PV-Anlage betrifft überwiegend eher extensiv genutztes 
Grünland, das zu größeren Anteilen biotopkartiert ist. Inwiefern artenreiches 
Grünland auch außerhalb der biotopkartierten Flächen vorhanden ist, wäre 
noch zu prüfen.   
Durch Aussparen biotopkartierter Flächen aus den geplanten Nutzungen kön-
nen erheblichere Eingriffe in den Naturhaushalt vermieden werden. Ansonsten 
wird davon ausgegangen, dass Beeinträchtigungen in den betroffenen Berei-
chen ausgleichbar sind.  
Die Eingriffe in das Landschaftsbild sind in der dreidimensionalen Landschaft 
Oberammergaus aus diversen Blickwinkeln wahrnehmbar, und werden auch 
die Ortszufahrt prägen. Eine Bündelung touristischer Nutzungen und techni-
scher Infrastruktur am bereits vorbelasteten Standort ist aus Sicht der Ge-
meinde vorteilhaft.  
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4. Ausgleichsflächen und Umweltbericht 
 

Hier wird auf den Umweltbericht der Landschaftsarchitekten Vogl und Kloyer, 
Weilheim, verwiesen.  

 
Oberammergau, den  
Andreas Rödl, Erster Bürgermeiser 


